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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.02.1984

Norm

ABGB §94 Abs1

Rechtssatz

Die Begri2e "nach ihren Kräften" und "gemäß der Gestaltung ihrer Lebensgemeinschaft" in § 94 Abs 1 ABGB geben die

Rechtsgrundlage für eine gerechte und zweckmäßige Aufteilung und Gestaltung der Beiträge der Ehegatten im

Einzelfall.
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